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Sachverhalt und Antrge 

I. Der gegen das europische Patent Nr. 2 506 (Anmeldenum-

mer 78 101 615.9) am 7. Juni 1982 eingelegte Einspruch 

wurde durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung des 

Europäischen Patentaxnts vom 20. Juni 1983 zurUckgewie-

sen. Der Entscheidung lagen Patentansprtiche 1 bis 7 zu-

grunde, von denen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat: 

"1. Verwendung von Haarkur- und Haarwaschmitteln in Form 

einer wäi3rigen Zubereitung auf Ublicher kosmetischer 

Grundlage, gekennzeichnet durch einen zusätzlichen Ge-

halt an einem wasserlöslichen Salz von Chitosan." 

II. Die ZurUckweisung des Einspruchs wurde damit begrUndet, 

daB der Gegenstand des Patents eine patentfähige Erfin-

dung darstelle, da er neu und erfinderisch sei. Obwohl 

die von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen 

zeigen, daB die filmbildenden Eigenschaften von Chito-

sansaizen schon bekannt waren und dal3 andere kationische 

Polymere aufgrund ibrer derartigen Eigenschaften in 

Haarkonditionsmitteln eingesetzt wurden, gebe es keine 

Anweisungen, daB die Chitosansalze in der Kosmetik ver-

wendet werden können. Die schon in der Kosmetik verwen-

deten Polymere wUrden sich auf synthetische Produkte be-

ziehen, während Chitosan ein Entacyclierungsprodukt ei-

nes Naturstoffs darstelle. Die nächstliegende Verbindung 

der Entgegenhaltung sei ein synthetisch hergesteilter 

quaternärer stickstoffhaltiger Celluloseäther. Die var-

teilhaften Eigenschaften der Chitosansalze auf dem Ge-

biet der Kosmetik könnten nicht von ihrer Verwendung als 

Uberzugs- und Leimstoff in anderen Fachgebieten herge-

leitet werden. Aufgrund der unerwarteten Effekte könne 
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die erfinderische Tätigkeit für den beanspruchten Gegen-

stand anerkannt werden. 

III. Gegen die ZurUckweisung des Einspruchs vom 20. Juni 1983 

hat die Einsprechende am 22. Juli 1983 eine Beschwerde 

eingelegt und am 15. August eine BegrUndung nachge-

reicht. Im wesentlichen brachte die BeschwerdefUhrerin 

die folgenden Argumente vor: 

(a) Die Interpretation des Standes der Technik gemäI3 den 

Ausfubrungen der Einspruchsabteilung sei unvollstän-

dig und stelle an das Wissen und die Tätigkeit des 

zuständigen Fachmanns zu geringe Anforderungen. So-

wohi das Chitosan als auch der nchst1iegende Cellu-

loseäther wUrden abgewandelte Naturprodukte darstel-

len. Die basischen Elgenschaften der Polymere und 

ihr Adsorptionsvermögen auf negativ geladenen Ober-

flächen seien ina8gebend für ihre haarkonditionieren-

den Eigenschaften. Genau soiche Eigenschaften seien 

für Chitosan schon bekannt. 

(b) Auf dieser Basis sei es für den zuständigen Fachmann 

naheliegend gewesen, im Rabnien seines routinemä8igen 

Handeins, den Einsatz solcher Stoffe in Betracht zu 

ziehen. Die Suche nach geeigneten Substanzen könne 

nicht auf dem unmittelbaren Bereich der Kosmetik be-

schränkt werden. DaB Chitosan in der Kosmetik einen 

unerwarteten Effekt zeige, sei eine unbewiesene Be-

hauptung. Der Sachverhalt sei durchaus mit dem der 

Entscheidung T 21/81 vergleichbar ("Elektromagneti-

scher Scha1ter/ALLPN-BRADLEY", AB1 1983/1, 15-21). 

. . . / . . . 
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IV. (a) Dagegen behauptet die Patentinhaberin, daI3 die Er-

findung zu den weitgehend synthetischen Polymerisa-

ten der Entgegenhaltungen als nicht naheliegend be-

trachtet werden könne. Die als nachstliegend zitier-

ten quaternären Cellulosäther wurden eine Vielzahl 

von Strukturmöglichkeiten (s. US-A-3 427 840) bie-

ten, die durch die EinfUhrung einer quaternären 

Stickstoff-haltigen Gruppe und der weiteren EinfUh-

rung einer Athergruppe herzustellen sind. Diese 

weitgehend durch Synthese hergesteliten Polymerisate 

unterschieden sich wesentlich von Chitosan, das le-

diglich aus Chitin durch Entacetylierung mit Alkali 

erhalten wird. 

(b) Eine Verwendung von Chitosan sei auf dem Fachgebiet 

der Kosmetik, geschweige der Haarkosmetik, nirgendwo 

offenbart oder auch nur angedeutet. In der Textil-

und Papierverarbeitung wUrden die Saize von Chitosan 

als Uberzugs- bzw. Leimstoffe (Schlichtmittel) für 

die verschiedensten Textilfasern gleicherrnal3en em-

pfohlen zu dent Zweck, diese beim Weben gegen die me-

chanischen Einwirkungen widerstandsfähig zu machen. 

Diese beiden Fachgebiete seien von dem der Kosmetik 

sehr verschieden. Gerade deswegen könne auch die 

herangezogene Entscheidung T 21/81 hier nicht Ver-

wendung finden. 

(c) Die Verwendung von Chitosansalz enthaltenden Mittein 

zur Behandlung von Haaren sei eine Bereicherung der 

Technik auf dem haarkosmetischen Gebiet gegenUber 

den für diesen Zweck schon verwendeten Wirkstoffen, 

weil eine hervorragende Kondition auch bei höherer 

Luftfeuchtigkeit sowie auch bei geschädigtem Haar 

erreicht werden könne. 

. / . . . 
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V. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent- 

scheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. Einen 

Antrag auf mUndliche Verhandlung hat sie nicht gestelit. 

Die Patentinhaberin stelit den Antrag, die Beschwerde 

zurUckzuweisen. 

Entscheidung sgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Aufgabe der Erfindung ist es, eine zufriedenstellende 

bzw. verbesserte Kondition des Haares zu ermöglichen. 

Obwohl das erwähnte Mittel sebst schon fur andere Zwecke 

bekannt war, wird die beanspruchte Verwendung der Chito-

sansaize für die Haarpflege als unbestritten neu aner-

kannt. 

3. Durch die Entgegenhaltungen (GB-A- 458 839 und Whistler, 

"Industrial Gums", Academic Press, 1973) war es bekannt, 

Chitosansaize wegen ihrer filmbildenden Eigenschaft zu 

verwenden. Sie waren besonders geeignet als Schlicht-

bzw. Uberzugsmittel in der Textil- und Papierindustrie. 

Die entsprechende Behandlung von karotinösen Faserstof-

fen, wie z.B. Wolle wurde spezifisch erwähnt (siehe 

Whistler, Seite 468). Aufgrund seiner Haftfestigkeit war 

das Mittel geeignet, einen Beitrag zur WasserresisteflZ 

bzw. Waschechtheit zu leisten. Die Faserstoffe wurden in 

einem gewissen Maf3e versteift, so daB sie gegen mechani-

sche Einwirkungen widerstandsfähiger waren. 

. S • / • • S 
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4. In keiner der im Erteilungsprozef3 oder Einspruchsverfah-

ren genannten Entgegenhaltungen ist die Verwendung von 

Chitosansaizen für Haarpflege angedeutet. Die Frage ist, 

ob der Fachmann der Kosmetik von diesen Offenbarungen 

und seinem ailgemeinen Fachwissen herleiten konnte, daB 

Chitosansaize -auch in diesem spezifischen Sinne einen 

nutzbaren bzw. vorteilhaften Effekt zeigen wUrde. So ist 

z.B. für eine Gruppe von ternären Polymeren aus Vinyl-

pyrrolidon, Vinylacetat und Alkylaminoacrylat (Firrnen-

schrift von BASF) eine verstärkte Affinität zurn Haar-

keratin aufgezeigt. Keine Hinweise machen aber klar, wie 

diese Verstärkung durch die zwei schwachen Stickstoffba-

sen und durch den Grundskelett bedingt ist. Ohne soiche 

Inforinationen aus dem Stand der Technik kann der Fach-

mann die Richtung der sehr weitgehenden Anderungen der 

Struktur, die zu Chitosan führen, nicht vorhersehen. 

Dasselbe gilt für die stark kationische acrylische In-

terpolymere von unbekannter Zusanimensetzung, die in ei-

ner anderen Entgegenhaltung erwähnt worden sind (Firmen-

schrift der National Chemical Co.). 

5. Die einzige und nächstliegende Of fenbarung, aus der sich 

die Möglichkeit einer Haarbehandlung mit einem kationi-

schen Cellulosederivat erkennen lassen könnte, ist die 

Firmenschrift von 1976 ("Polymer JR for Hair Care", 

Union Carbide Co.). Das Dokument definiert das Mittel 

("Polymer JR") nur aligemein als einen kationischen 

Kunststoff, ohne die nähere Struktur zu bestixnmen. Em 

Hinweis auf US-A-3 472 840 fUhrt den Fachmann zu einer 

Gro3gruppe von stickstoffhaltigen Atherderivaten der 

Cellulose und zu einer Variation von Beispielen. Ohne 

Beweis, daB soiches Material tatsächlich zur Verfügung 

stand und dai3 seine Struktur daher analytisch erkennbar 

war, ist keine Gewil3heit Uber die Identitt von "Polymer 

JR" gegeben. 

. . . / . 



6. Selbst unter der Annabme, daB der Fall eine der einfa-

cheren Verbindungen in den Beispielen der Patentschrift 

sei, wUrde kein Zweifel darUber bestehen, daB nicht alle 

Strukturvarianten in der Entgegenhaltung in ähnlicher 

Weise fUr denselben Zweck brauchbar sind. Die Patent-

schrift steilt die Verbindungen nur als in der Papier-

herstellung geeignet dar oder als antistatisches Mittel 

fUr Faserstoffe und Textilien, und aligemein als Kompo-

nente in kosmetischen Forinulierungen, aber nicht als 

Haarpflegexnittel. Ohne irgendwelche Hinweise Uber die 

Beziehung der Struktur zur Aktivität in der Haarpflege 

ist keine vorhersehbare Auswahl moglich gewesen. Noch 

weniger ergeben sich irgendwelche Erkenntnisse Uber 

strukturelle Modifikationen, die aul3erhalb des Bereichs 

mit genugender Wahrscheinlichkeit zu weiteren Haarpfle-

gemittein und besonders zu Chitosansaizen fUhren. 

7. Die erwähnte Grol3gruppe in US-A-3 472 840 ist durch ei-

nen quaternären Anunonium Substituenten gekennzeichnet, 

der durch eine Propylätherkette an die Anhydroglucose-

Einheiten gebunden ist. Dagegen ist die unsubstituierte 

Aminogruppe des Chitosans unmittelbar zu den 2-Deoxy-an-

hydroglucose-Einheiten geknUpft. Es war kaum vorherseh-

bar, daB gerade eine soiche Vereinfachung der Struktur 

unter Verzicht auf einen starken kationischen Charakter 

doch die Beibehaltung derselben hervorragenden Eigen-

schaften fUr Haarpflege bedeuten wUrde, ungeachtet des-

sen, daB der Ausgangspunkt für die Modifizierung, das 

Polymer JR", undefiniert war und moglicherweise fUr die 

Eigenschaften wesentliche andere substituierende Gruppen 

tragen konnte. Die Tatsache, daB die im Stand der Tech-

nik bisher erwähnten kationischen Polymere wesentlich 

synthetisch hergesteilt wurden, und Chitosan ein em- 

. . . I . . . 
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faches Naturstoffderivat ist, 1st im vorliegenden Fall - 	 a 

so weit die Strukturen bekannt sind - ohne Bedeutung. 

8. 

 

Ein Argument, daf3 die zitierten Veroffentlichungen die 

Anwendbarkeit von alien kationischen und/oder fiimbii-

denden Polymeren erkennen lassen, kann nicht zugestimmt 

werden. Die Affinität zu keratinischen Faserstoffen 

reicht für eine Verailgemeinerung nicht aus, da viele 

Kiebstoffe dieselbe Eigenschaft haben, ohne zur Haar-

pflege geeignet zu sein. Wenn auch filmbildende Kunst-

stoffe grundsätzlich auf Haare aufgetragen werden kön-

nen, bedeutet das noch keine praktischeFähigkeit für 

den Zweck der Pflege. Der Fachznann war daher nicht auf 

einer "Einbahnstral3e", die vom Stand der Technik zur Lö-

sung der Aufgabe fUhrte, wie im Fall der Entscheidung 

T 21/81. 

9. Nur wenn sich aus dem Stand der Technik bereits ein all-

gemeiner Hinweis entnelimen liel3e, daf3 die genannten 

Grundeigenschaften auf ein brauchbares Haarpflegemittel 

hindeuteten, konnte es unter bestiinmtén Umständen nahe-

liegend sein, einen soichen Stoff für diesen Zweck zu 

probieren. Mangels veröffentlichter oder gutachlich ge-

stUtzter Veraligemeinerungen auf dem Fachgebiet der 

Haarpfiege konnten die bisher bekannten isolierten Er-

scheinungen nicht erwarten lassen, daB der Faclunann zu 

einern entsprechenden Testen von chitosansaizen angeregt 

war. Unter diesen Umständen 1st die Beibehaltung von 

gUnstigen Eigenschaften nach wesentlichen strukturellen 

Anderungen nicht vorhersehbar gewesen. Nach Ublicher 

Praxis bedeutet das auch, daB der Anmelder die Anwesen-

heit soicher Eigenschaften nicht mit Vergleichsversuchen 

glaubhaft zu machen braucht. Die Beweislast blieb daher 

bei dem Einsprechenden, das Gegenteil mit Beweisen zu 

. . . / S S • 
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belegen. Da der Kainmer soiche Informationen fehien, ist 

sie Uberzeugt, daB die beanspruchte Verwendung von 

chitosansaizen in der Haarpflege auch erfinderisch ist. 

Formel der Entscheidung 

Es wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsab-

teilung des Europäischen Patentamts vom 20.Juni 1983 

wird zurUckgewiesen. 

(ojC 
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